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Fachspezifische Zugangs- und Zulas-
sungsordnung für den Masterstudien-
gang International War Studies an der 

Universität Potsdam und dem  
University College Dublin 

 
Vom 18. Oktober 2017  

 
Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät der 
Universität Potsdam hat gemäß § 9 Abs. 5 Satz 2 
i.V.m. § 72 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes (BbgHG) vom 28. April 2014 
(GVBl.I/14, [Nr. 18] geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Juli 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 18]) 
i.V.m. § 5 Abs. 4, §7 Abs. 2, § 8 Abs. 2 und § 16 
Abs. 2 des Brandenburgischen Hochschulzulas-
sungsgesetzes (BbgHZG) vom 1. Juli 2015 
(GVBl.I/15, [Nr. 18]) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 38]) 
i.V.m. § 2 Abs. 1-3, 5, § 19 Abs. 1 und § 20 der 
Hochschulzulassungsverordnung (HZV) vom 23. 
Februar 2016 (GVBl. II/16, [Nr. 6]), geändert durch 
Verordnung vom 27. April 2017 (GVBl.II/17, [Nr. 
24]) und nach Art. 21 Abs. 2 Nr. 1 der Grundord-
nung der Universität Potsdam (GrundO) vom 17. 
Dezember 2009 (AmBek. UP Nr. 4/2010 S. 60) in 
der Fassung der Dritten Satzung zur Änderung der 
Grundordnung der Universität Potsdam (GrundO) 
vom 22. April 2015 (AmBek. UP Nr. 6/2015 S. 
235) sowie der Allgemeinen Zugangs- und Zulas-
sungsordnung zu den nicht lehramtsbezogenen 
Masterstudiengängen an der Universität Potsdam 
(Zulassungsordnung – ZulO) vom 24. Februar 2016 
(AmBek. UP Nr. 3/2016 S. 76) am 18. Oktober 
2017 folgende Satzung beschlossen:1 
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§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Zulassungsordnung regelt in Verbindung mit 
der Allgemeinen Zugangs- und Zulassungsordnung 
zu den nicht lehramtsbezogenen Masterstudiengän-
gen an der Universität Potsdam (Zulassungsord-
nung – ZulO) die Zugangsvoraussetzungen und das 
Hochschulauswahlverfahren für den nichtlehramts-
bezogenen Masterstudiengang International War 
Studies an der Universität Potsdam und dem Uni-
versity College Dublin. Es gilt die ZulO, soweit 

                                                 
1  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 

am 6. Dezember 2017. 

nicht die folgenden Regelungen dieser Ordnung 
Abweichendes festlegen. 
 
 
§ 2 Übertragung von Aufgaben im Verfah-

ren 
 
Das Zulassungsverfahren erfolgt über den gemein-
samen Prüfungsausschuss. 
 
 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
Für den Masterstudiengang International War Stu-
dies gelten folgende besonderen Zugangsvorausset-
zungen: 
a)  ein erster berufsqualifizierender Hochschul-

abschluss in einem sozial- oder geschichts-
wissenschaftlichen Studiengang, wenn dieser 
Studiengang 
- eine Regelstudienzeit von mindestens 

6 Semestern umfasst,  
- einen Umfang von mindestens 180 Leis-

tungspunkten (LP) umfasst und  
- mindestens 40 LP in Geschichte, Politik-

wissenschaft, Soziologie oder einem ver-
wandten Fach erworben wurden. Ent-
stammt der Nachweis aus einem System 
ohne Leistungspunkte, entscheidet der 
gemeinsame Prüfungsausschuss über die 
Äquivalenz der dort erbrachten Leistun-
gen; sollte die Bewerberin oder der Be-
werber bis zu 5 % weniger als die jeweils 
geforderten Leistungspunkte nachweisen, 
prüft der gemeinsame Prüfungsausschuss 
im Einzelfall, ob die Bewerberin/der Be-
werber die erforderlichen Voraussetzun-
gen trotz fehlender Leistungspunkte er-
füllt; 

b)  Sprachkenntnisse in Englisch, die mindestens 
der Stufe C1 des Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen entsprechen. Die erforder-
lichen Sprachkenntnisse werden durch die 
Vorlage eines der in § 4 ZulO Abs. 2 genann-
ten Zertifikate nachgewiesen. Über Äquiva-
lenzen zu den aufgeführten Nachweisen ent-
scheidet der gemeinsame Prüfungsausschuss 
im Einzelfall. 

 
 
§ 4 Bewerbungsfristen und -unterlagen 
 
(1) Die Bewerbung für den Masterstudiengang In-
ternational War Studies zum ersten Fachsemester 
ist nur zum Wintersemester möglich. Die Bewer-
bung für ein höheres Fachsemester ist zum Winter-
und Sommersemester möglich. 
 
(2) Für eine Bewerbung zum Wintersemester sind 
die Unterlagen bis 15. März, für eine Bewerbung 
zum Sommersemester bis zum 15. September elekt-
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ronisch und postalisch an den gemeinsamen Prü-
fungsausschuss einzureichen. Abweichend von § 5 
ZulO Abs. 2 setzt eine wirksame Bewerbung vo-
raus, dass das online zur Verfügung gestellte Be-
werbungsformular ausgefüllt und unterschrieben 
inklusive aller erforderlichen Bewerbungsunterla-
gen vollständig bis zum Ende der Bewerbungsfrist 
an der School of History, Newman Building, Uni-
versity College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland 
vorliegen. 
 
(3) Neben den in § 5 Abs. 3 a) bis d) sowie f) ZulO 
genannten Bewerbungsunterlagen ist der Nachweis 
über die erforderlichen Englischkenntnisse gemäß § 
3 b) in Verbindung mit § 4 Abs. 2 ZulO einzu-
reichen. 
 
(4) Wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt 
ist, ist neben den in § 5 Abs. 4 ZulO benannten Un-
terlagen zusätzlich ein in englischer Sprache ver-
fasstes Motivationsschreiben im Umfang von ma-
ximal 5.000 Zeichen einzureichen, in dem die Mo-
tivation zum Studium des Masterstudiengangs In-
ternational War Studies dargestellt wird. Die Be-
werberin bzw. der Bewerber soll in diesem Schrei-
ben auch die spezifischen Fähigkeiten hervorheben, 
die sie bzw. ihn in besonderem Maße für den Mas-
terstudiengang International War Studies qualifizie-
ren, sowie einen Eindruck vom persönlichen und 
sozialen Engagement vermitteln. 
 
 
§ 5  Quote für ausländische Bewerber 
 
Abweichend von § 19 Abs. 1 Nr. 1 HZV wird für 
ausländische und staatenlose Bewerberinnen und 
Bewerber, soweit sie nicht Deutschen gleichgestellt 
sind, eine Vorabquote von 50 % festgesetzt. 
 
 
§ 6 Hochschulauswahlverfahren  
 
(1) Im Falle einer Zulassungsbeschränkung für den 
Studiengang erfolgt im Rahmen des Vergabever-
fahrens nach § 8 ZulO die Durchführung eines 
Hochschulauswahlverfahrens gemäß § 9 ZulO nach 
den folgenden Vorgaben mit dem Ziel, eine Rang-
folge der Bewerber/innen zu ermitteln.  
 
(2) Für die Bildung der Rangfolge wird ein Ge-
samtpunktwert nach § 9 ZulO ermittelt. Zur Ermitt-
lung des Gesamtpunktwerts nach § 9 ZulO gehen 
folgende Kriterien mit folgendem Gewicht ein: 
a)  Durchschnittsnote bzw. aktuelle Durch-

schnittsnote mit 60 %, 
b)  Motivationsschreiben mit 40 %. 
 
(3) Das Kriterium b) geht mit einer Note (1,0 – 5,0) 
in die Bildung des Gesamtpunktwerts ein. Die Note 
wird aufgrund nachfolgenden Schlüssels ermittelt: 
-  sehr überzeugendes Motivationsschreiben: 1,0 
-  gutes Motivationsschreiben: 2,0 

-  durchschnittliches Motivationsschreiben: 3,0 
-  schwaches Motivationsschreiben: 4,0 
-  fehlendes oder nicht überzeugendes  
 Motivationsschreiben: 5,0 
 
Die Bewertung des Motivationsschreibens richtet 
sich nach den in § 4 Abs. 4 genannten Kriterien. 
Fehlen Unterlagen zum Nachweis dieses Auswahl-
kriteriums innerhalb der Bewerbungsfrist nach § 4 
Abs. 2, geht das Kriterium mit einer Note von 5,0 
in die Bildung des Gesamtpunktwerts ein.  
 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
(1) Die Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Potsdam in Kraft.  
 
(2) Diese Ordnung gilt erstmals für alle Zulas-
sungsverfahren zum Masterstudiengang Internatio-
nal War Studies, die zum Wintersemester 2018/19 
durchgeführt werden. 
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